
Gemeinde 
brief

26. Jahrgang  Mi, 02. März 2022  Nr. 02  KW 09

Donnerstag, 17.03.2022 
um 19.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 
Aufgrund der aktuell geltenden 
Coronaverordnungen sind Besu-
cher nur in begrenzter Anzahl er-
laubt und werden nur nach vor-
heriger Anmeldung zugelassen. 
Anmeldung bitte unter Tel.-Nr. 
07734 930230 

Sonntag, 20.03.2022 
um 17.00 Uhr 
ORGELKONZERT
 mit Walter Knöpfel 
Bergkirche Büsingen 

Freitag, 25. März 2022 
um 21.00 Uhr 
„NACH DER LICHTER“ 
MIT TAIZÉ-LITURGIE 
Einsingen und Üben der Lieder 
ab 20.30 Uhr 
Bergkirche Büsingen
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NARRENZUNFT HOBELGEIS
S

e.
V.

Buurefasnach
t

BÜSINGEN
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Weitere Infos 

zur Buure-
fasnacht
BÜSINGEN

Fasnacht mal

anders!!!

oder im Web

www.hobelgeiss-buesingen.de

14:00 Uhr Narrenbaumpfl anzen
auf dem Rathausplatz

mit Gugge und DJ Uwe

13:45 Uhr Narrenbaum-Umzug

Start ist Herblingerstr./Kapellenweg

(Neubaugebiet) Richtung Rathaus. 

Treffpunkt 13:45 Uhr am Startpunkt.

Samstag

5.3.2022

Ausstellung Malwettbewerb

Konfetti-Schlacht

Platzparty für Gross und Klein 

für das leibliche Wohl ist gesorgt

UNSER HAUPTSPONSOR Druck & Design
Die Taschenschmie.de S. Häußler - Gailingen

www.dietaschenschmie.de

NARRENZUNFT

HOBELGEISS e. V.

Die zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden.
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Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 06.04.2022
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 30.03.2022 13:00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de. 

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Rufnummer 
aus Deutschland:  07734/9302-30 
aus der Schweiz:  052 63400-20 
E-Mail:  gemeinde@buesingen.de 
Webseite:  www.buesingen.de 

Öffnungszeiten Gemeinde 
Montag, Dienstag, Mittwoch
und Freitag  08:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr 
Sprechzeiten Bürgermeisterin 
Dienstag 10.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag  16.00 – 17.00 Uhr 
Öffnungszeiten Wertstoffhof 
Dienstag  17.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag  17.00 – 19.00 Uhr 
Samstag  8.30 – 10.30 Uhr 

Sie erreichen uns während den Öffnungs-
zeiten unter folgenden Rufnummern:
Bürgermeisterin  93 02 31 
Vera Schraner  schraner@buesingen.de
 
Sekretariat Bürgermeisterin  93 02 30 
Gabriele Finsler  finsler@buesingen.de 

Hauptamt, Ordnungsamt, 
Standesamt inkl. Friedhof 
Lukas Fendrich  93 02 33 
  fendrich@buesingen.de 
Bausachen/techn. Dienste 
Marina Brain  93 02 34 
  brain@buesingen.de 
Einwohnermeldeamt 
Petra Bauer  93 02 29 
  meldeamt@buesingen.de 
Elke Ritter  93 02 26 
  ritter@buesingen.de 

Finanzen 
Sophia Baube  93 02 22 
  baube@buesingen.de 
Claudia Hilpert  93 02 36 
  hilpert@buesingen.de 
Gemeindekasse 
Anita Steiner  93 02 21 
  steiner@buesingen.de 

Vermietung Räume Bürgerhaus/
Nachmittagsbetreuung Schule 
Gudrun Weber  0175 4956005 
  weber@buesingen.de 

Bauhof 
Christoph Egg  0041 79 1246418 

Hausmeister
Bernd Baumgartner  0041 79 1796838
 
Kläranlage 
Helmut Güntert  0041 79 3479719 

Grundschule 
Manuela Amann  6377 

Kindertagesstätte 
Susanne Scholz  1404 

Wassermeister  
Joachim Zimmermann  934064 
Mobil  0171 1242794 

Jagdaufseher 
Helmut Weiss  0041 796843412 

Förster 
Peter Baumann  07736 9248230 
Mobil 0176 18001539 

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeisterin Vera Schraner oder der/die von ihr Beauftragte/n. 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil:  
Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

IMMER AKTUELL: www.buesingen.de

Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr 
(ab März wöchentlich) 
Mittwoch, 02.03.2022 
Mittwoch, 09.03.2022 
Mittwoch, 16.03.2022 
Mittwoch, 23.03.2022 
Mittwoch, 30.03.2022 
Mittwoch, 06.04.2022 

Schwarzkehricht-Abfuhr 
(14-täglich ab 13.00 Uhr) 
Donnerstag, 10.03.2022 
Donnerstag, 24.03.2022 
Donnerstag, 07.04.2022 

Sperrgutabfuhr (ab 7.00 Uhr) 
Freitag, 11.03.2022 
(bitte beachten Sie die Hinweise hierzu auf 
Seite 4) 

Gelber Sack (ab 7.00 Uhr) 
Donnerstag, 10.03.2022 
Donnerstag, 07.04.2022 

Giftsammlung (16 - 18 Uhr) 
Mittwoch, 23.03.2022 
Schulhaus Breite Schaffhausen 
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WICHTIGE RUFNUMMERN & TERMINE

Deutschland  (aus dem Deutschen Netz) 
Feuerwehr und ärztlicher Notruf  112 
Polizei Notruf  110 
Ärztlicher und zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  116117 
(wenn Hausarzt oder Zahnarzt nicht erreichbar) 
Hegau-Bodenseeklinik Singen  07731 890 
Polizeiposten Gottmadingen  07731 14370 
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  0761 19240 
Tierrettung LV Südbaden e.V.  0160 5187715 

Schweiz  (aus dem Schweizer Netz) 
Feuerwehr  0049 7732 19222 
Polizei Notruf  117 
ärztlicher Notruf (Rettung)  144 
Notfallpraxis der Hausärzte  052 6343400 
(wenn Hausarzt nicht erreichtbar) 
  
Zahnärztlicher Notfalldienst  044 2893307 
Toxikologisches Zentrum (Vergiftungen )  145 
Polizei Schaffhausen (nicht Notruf )  052 6242424 
Kantonsspital Schaffhausen 052 6343434 
Tierrettung Schaffhausen und Thurgau  076 4336063 
  
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN 
Sasag (Kabelfernsehen)  052 6330177 
Stadtverwaltung Schaffhausen  052 6325111 
SH Power (Störungen und Wasserrohrbruch)  052 6241300
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Jubilare des Monats
Im März feiern folgende Jubilare Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch 
Herr Helmut Heller 
zum 82. Geburtstag am 04. März 

Herr Günter Helm 
zum 85. Geburtstag am 07. März 

Herr Franz Koch 
zum 85. Geburtstag am 08. März 

Frau Erika Rainer Heller 
zum 81. Geburtstag am 08. März 

Herr Bernd Schönenberger 
zum 84. Geburtstag am 12. März 

Frau Dorothea Wieder 
zum 81. Geburtstag am 13. März 

Frau Hildegard Bollhalder 
zum 91. Geburtstag am 14. März 

Herr Hermann Knup 
zum 89. Geburtstag am 18. März 

Frau Maria Smigielska 
zum 92. Geburtstag am 19. März 

Frau Verena Schweizer 
zum 83. Geburtstag am 22. März 

Frau Muhiba Besic-Ollinger 
zum 87. Geburtstag am 23. März 

Frau Heiderose Kaninke 
zum 80. Geburtstag am 27. März 

Herr Johannes Trausel 
zum 91. Geburtstag am 29. März 

Frau Marlise Märki 
zum 81. Geburtstag am 30. März 

Die Gemeinde Büsingen 
wünscht von Herzen alles Gute! 

Erzählzeit ohne Grenzen 
Wenn alles gut läuft, dürfen wir dieses Jahr die beliebte „Erzählzeit ohne 
Grenzen“ unter fast normalen Bedingungen durchführen. Wir freuen 
und sehr, dass am Donnerstag, den 07. Aprill 2022 um 19.00 Uhr eine 
Lesung im Restaurant „Alte Rheinmühle“ stattfi ndet. 

Julia Holbe wird aus ihrem Roman „Boy meets 
Girl“ vorlesen. Die 1969 geborene Autorin ist 
Luxemburgerin, lebt in Frankfurt am Main und 
in der Bretagne. Zwanzig Jahre arbeitete sie als 
Lektorin für internationale Literatur im Verlag S. 
Fischer. Ihr erster Roman «Unsere glücklichen 
Tage» wurde zum vielgeliebten Bestseller. 
Alle Interessierten und Literaturliebhaber sind 
zu diesem besonderen Abend herzlich eingela-
den. 

Dieses Jahr ist eine Reservierung für die Lesung nicht notwendig. 
Wer möchte, kann nach der Lesung ein 3-Gang-Menü in der „Alten 
Rheinmühle“ zum Sonderpreis von CHF 48,- genießen. Allen Gästen, die 
dieses Angebot nutzen, wird zuvor ein Aperó off eriert. Für das Menü ist 
eine Reservierung unbedingt rechtzeitig notwendig bei der Rheinm-
mühle unter 
folgenden Telefonnummern: 0041 52 6252550 oder 0049 7734 931990. 
Wir wünschen allen Besucher*innen einen schönen und kurzweiligen 
Abend. 

Ihre Gemeindeverwaltung  
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Information zur Sperrgutabfuhr 

Am Freitag, 11.03.2022 wird in der Gemeinde eine Sperrmüllabfuhr durchgeführt. Das 
Sperrgut muss am Abfuhrtag bis 06.30 Uhr bereitgestellt sein. 

Zum Sperrgut gehören z.B.: Auto-Kindersitz, Aquarium (ohne Elektro), große Balkon-
kästen (nicht aus Eternit und Ton), Bilderrahmen, Fußleisten, Garderoben, Gardinen-
leisten, Gartenmöbel, Hundekörbe, Innenrollos, Kratzbäume, großes Kinderspielzeug, 
Kinderwagen, Kleintierkäfige, Koffer, Lampenschirme, Lattenrost, Linoleumböden, Mö-
belstücke, Matratzen, PVC-Belag, Regale, Regentonne (durchgeschnitten), Skateboard, 
Surfboard (durchgeschnitten), Schlitten, Spiegel, Skier, Sonnenschirme, Teppiche (ge-
rollt), Teppichfliesen/Teppichböden, Tischtennisplatten, Waschkörbe. 

Nicht zum Sperrgut gehören z.B.: Altkleider, Autoteile / Autobatterien, Autoreifen, 
Bauschutt, Baumschnitt, Chemikalien (wie Farben und Lacke), Elektro- und Elektronikalt-
geräte, Fliesen, Gartenabfälle (Entsorgung durch Grünmüllabfuhr), Gartenzäune, Haus-
türen, Eisen und Metall (mit Holz kombiniert-ja), Müllsäcke bis 110 l (Entsorgung durch 
Schwarzkehricht-Abfuhr), Papier u. Karton. 

Das Sperrgut (z.B. Latten und Bretter) darf nicht länger als 2m und schwerer als 50 kg 
sein. 

Alles, was in einen 110 L Restmüllsack passt, ist KEIN Sperrmüll und wird nicht mit-
genommen. Hierbei handelt es sich um gewöhnlichen Hausmüll, dieser muss über den 
regulären Restmüll, der 14-täglich donnerstags abgeholt wird, entsorgt werden. Ent-
sprechende Müllmarken erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung oder der Büsinger 
Postfiliale. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Sperrgutabfuhr nicht der „Wohnungs-
entrümpelung“ dient. 

---------- 

Information für Haushalte, die über den haushaltsüblichen Gebrauch hinaus ent-
sorgen möchten: 
Bauschutt, Grünschnitt, Möbelstücke, Elektro-Großgeräte - einfach ALLES- kann kosten-
günstig entsorgt werden bei: 
Recycling AG Arnold Schmid, Industriestraße 16, CH-8207 Schaffhausen-Herblingen, 
Tel.: 0041 52 644 0777, www.asr.ch 

Bauabfälle dürfen nicht verbrannt werden!!  
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Liebe Büsingerinnen und Büsinger, 
 
seit gut einem Jahr beschäftigt ein emotional empfindsames 
Thema einige Bürgerinnen und Bürger in unserem Dorf und auch 
den Gemeinderat in mehreren Sitzungen. Die Überbauung des 
Flst. 70, der ehemaligen Milchzentrale, mit einem Mehrfamilien-
haus mit Tiefgarage. Außerdem soll das kleine Waschhäuschen 
am Rhein, welches 1977 als Ferienwohnung umgebaut worden 
war, abgerissen werden um Platz zu schaffen für Neues. Da keine 
Kulturdenkmaleigenschaft vorliegt ist dies ohne weiteres mög-
lich, das Landesamt für Denkmalpflege hat das überprüft. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 17.02.2022 musste der Bau-
antrag nochmals vom Gemeinderat beraten werden. Die Bau-
rechtsbehörde des Landratsamts Konstanz kam nach eingehen-
der Überprüfung zu dem Schluss, dass das Bauvorhaben nach § 
34 BauGB genehmigungsfähig ist. (Weitere Details lesen Sie im 
Bericht aus der Gemeinderatssitzung und in der Niederschrift im 
Ratsinformationssystem online). Nun wurde das Einvernehmen 
der Gemeinde wiederrum versagt, was nun dazu führt, dass die 
Baurechtsbehörde dieses Einvernehmen ersetzen wird. Die Be-
hörde ist dazu verpflichtet, da die Bauherrschaft einen rechtli-
chen Anspruch auf die Genehmigung hat. 
 
Der Ortskern der Gemeinde Büsingen zeichnet sich aus durch 
einen heterogenen Bestand an Wohn- und auch Geschäftsge-
bäuden. Wir haben denkmalgeschützte Gebäude, wie die Alte 
Rheinmühle, das Altenburgerhaus und unser Junkerhaus, neue 
moderne Bauten, wie unsere betreute Wohnanlage, schön reno-
vierte Häuser, aber auch alte dem Verfall drohende Gebäude, wie 
die ehemalige Milchzentrale. Ich könnte weitere Beispiele nen-
nen von leer stehenden Häusern, welche unser Ortsbild nicht 
wirklich schöner machen. Ich danke allen Bürgerinnen und Bür-
gern für ihr Bestreben, zu renovieren, sanieren, die Vorfahrt neu 
zu pflastern, die Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen 

oder Photovoltaik aufs Dach zu montieren. Diese Investitionen 
machen wir für unsere Zukunft, für die Entwicklung, den Erhalt 
und am Schluss auch für unser Klima. 
Ich möchte auch ein l(i)ebenswertes Dorf, wie die Gegner des 
Bauvorhabens Milchzentrale dies betonen. Im Grunde wollen wir 
dasselbe, nur die Ansichten, Empfindungen und Geschmäcker 
sind verschieden. Und so soll es auch sein, denn so entsteht Dis-
kussion und daraus entstehen kreative Ideen. 

Nur im Baugesetzbuch ist die Kreativität beschränkt und lässt 
keinen Spielraum. Die einzige Möglichkeit, die bereits ange-
sprochen wurde, ist die Überplanung des Ortskerns mit einem 
Bebauungsplan, welcher die Möglichkeiten der Bebauung enger 
fasst als es der § 34 BauGB vorgibt. Diese Möglichkeit wird nun 
geprüft. Aufgrund der angesprochen Heterogenität der Bebau-
ung ein schier unmögliches Unterfangen. Wir sind in Abklärung 
mit dem Landratsamt und lassen uns rechtlich beraten. Denn 
bei solch einer Überplanung könnte der Wert der Grundstücke 
sinken und dies Forderungen der Eigentümer nach sich ziehen. 
Diese Punkte müssen abgeklärt werden, dies ist die Pflicht der 
Verwaltung und von mir, um die Gemeinde zu schützen. 
 
In einem moderierten Strategieseminar am 12.3.2022 wird der 
Gemeinderat die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken 
für die Zukunft der Gemeinde Büsingen erörtern und daraus 
Wirkungs- sowie Leistungsziele erarbeiten. Basis ist die Bevölke-
rungsbefragung von Dezember 2021. Ziel ist es Klarheit zu schaf-
fen wie die Zukunft der Gemeinde Büsingen aussehen soll. Über 
die Resultate werden wir in geeigneter Form berichten. 
 
Der Ort lebt auch durch die Gemeinschaft, die wir nun endlich 
wieder, wenigstens ein bisschen, leben dürfen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und uns nun viel Vergnügen an unserer klei-
nen Fasnacht am Samstag 5.3.2022 und schöne Vorfrühlingstage! 
 
Herzliche Grüße 
Vera Schraner

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 
 
Mit Verfügung vom 24.02.2022 hat das Landratsamt Konstanz die Gesetzmäßigkeit der vom 
Gemeinderat Büsingen am 16.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung 2022 bestätigt. 
 

Die Haushaltssatzung 2022 wird in Form des öffentlichen Aushangs bekannt gemacht. Der Aushang erfolgt vom 02. bis 
einschließlich 15. März 2022 an der Anschlagtafel am Rathaus. Der Haushaltsplan 2022 mit Anlagen liegt in diesem 
Zeitraum in Zimmer Nr. 4 des Rathauses öffentlich zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Damit wird den Vorgaben des § 81 Absatz 3 Gemeindeordnung entsprochen. 
 
Büsingen, den 25. Februar 2022 
 
gez. Vera Schraner, 
Bürgermeisterin

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS
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Zusammenfassung der Gemeinderatssitzung 
vom 17.02.2022 
Anträge FC Büsingen  
Dem FC Büsingen wurde gem. Vertrag vom 18.05.2016 ein Nieß-
brauchrecht des Fußballplatzes mit Clubhaus eingeräumt. Als 
Nießbraucher wird der FC Büsingen als wirtschaftlicher Eigentü-
mer angesehen und verfügt als solcher über die gesamten er-
wirtschafteten Einnahmen. Er muss jedoch auch für die laufen-
den Unterhaltskosten aufkommen. 
Im November 2021 reichte der FC Anträge zur „Aufwertung der 
Sportanlage Kirchberg“ an die Verwaltung ein. Diese wurden in 
der Sitzung von Präsident Heinz Wipf und Finanzchef Res Hauser 
vorgestellt. Auf Verlangen des Gemeinderats wurde im Vorfeld 
die finanzielle Situation des FC offengelegt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt
1. die Machbarkeitsstudie für einen zusätzlichen Kunstrasen-

trainingsplatz für 3.500 Euro in Auftrag zu geben, sobald die 
Zielsetzungen der Klausurtagung abgeschlossen sind.

 Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen angenommen.

2. die Beleuchtungssituation am Verbindungsweg zwischen 
St. Michaelweg und Parkplatz Bergkirche mit vorhandenen 
Leuchtmitteln zu verbessern.

 Der Beschluss wurde bei 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen angenommen.

3. den einmaligen Ersatz des Dampfabzugs Küche Clubhaus 
im Wert von ca. 740 CHF.

 Der Beschluss wurde bei 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen angenommen.

4. den Kauf eines Laubbläsers für den FC Büsingen im Wert 
von 2.590 CHF.

 Der Beschluss wurde bei 2 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen abgelehnt.

5. die Übernahme der Kosten für die alle zwei bis drei Jahre 
anfallende Grundreinigung des Kunstrasenplatzes.

 Der Beschluss wurde bei 3 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen abgelehnt. 

 
Zusatzalarmierung Feuerwehr Büsingen  
Seit ca. 2011 verwendet die Feuerwehr Büsingen zusätzlich, zu 
den Meldern/Pagern und der Sirene, das Alarmierungssystem 
RETTalarm. RETTalarm wurde von GroupAlarm übernommen 
und wird technisch zukünftig nicht mehr von der Leitstelle un-
terstützt. Ab April 2022 braucht die FW Büsingen dringend ein 
neues funktionierendes zusätzliches Alarmierungssystem. 
Aktuell wird von der Leitstelle das System «Alamos» als Alarmie-
rungs- und Einsatzunterstützungstool implementiert, was ne-
ben den Alarmierungen auch diverse Zusatzfunktionen anbietet 
(Karten, Fahrzeugstatus, Wetter, Türsteuerrungen, Einsatzinfor-
mationsdarstellung, usw.). Das neue System Alamos wurde sei-
tens der Leitstelle empfohlen und wird immer mehr im Landkreis 
verwendet. 
Für die Installation des Systems und der Hardware im Gerätehaus 
wurden drei Firmen angefragt. Günstigster Anbieter ist die Firma 
Tröndle aus Singen. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Software Alamos als Zu-
satzalarmierung für die Feuerwehr Büsingen zu beschaffen und 
durch die Firma Tröndle aus Singen zu installieren. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Vergabe Gerätewagen Transport (GW-T) Feuerwehr Büsin-
gen  
Wie bereits seit einigen Jahren geplant, soll für die Feuerwehr 
Büsingen ein neuer Gerätewagen beschafft werden. Nach dem 
im vergangenen Jahr der Zuwendungsbescheid der Förderung 
durch das Landratsamt Konstanz bei der Gemeinde einging, wur-

de im Rahmen einer Beschaffungsgemeinschaft der Kommunen 
Öhningen, Reichenau und Büsingen eine europaweite Ausschrei-
bung für insgesamt drei Gerätewagen Transport durchgeführt. 
Die Submission fand am 21.12.2021 statt. Die Ausschreibung 
und Vergabe wird in Zusammenarbeit mit der Agentur Wieseke 
durchgeführt. 
Die Ausschreibung des Fahrzeugs erfolgte in drei Losen: 
Los 1:  Fahrgestell 
Los 2:  Aufbau 
Los 3:  Beladung 
Am 12.01.2022 fand in Öhningen eine Vergleichsvorführung der 
Anbieter statt. Dabei wurde die Qualität/Wirtschaftlichkeit von 
Vertretern der jeweiligen Feuerwehren bewertet. Nach Berück-
sichtigung aller Kriterien ergibt sich dabei folgender Vergabevor-
schlag: 
Los 1 und 2:  Fa. Metallbau Schneider, Herbstein 
Los 3:  Fa. Wilhelm Barth GmbH & Co. KG, Fellbach 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Gerätewagen 
Transport wie vorgeschlagen. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Antrag auf Baugenehmigung 
Abbruch Einfamilienhaus / Neubau Einfamilienhaus (neuste 
wärmetechnische Aspekte) / Flst.Nr. 350  
Die Bauherrschaft plant den Abbruch des best. Wohnhauses und 
den Neubau eines Einfamilienhauses. Die Lage des neuen Haupt-
wohnkörpers wird vom bestehenden Wohnhaus übernommen. 
Befreiungen müssen keine erteilt werden. Die Überschreitung 
der Baugrenze durch den Balkon auf der Südost-Seite muss vom 
Baurechtsamt überprüft werden. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung wie 
vorgestellt zu. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Antrag auf Baugenehmigung 
Neubau einer Fertigteil-Doppelgarage / Flst.Nr. 5235  
In der Gemeinderatsitzung vom 28.10.2021 wurde, aufgrund zu 
geringer Abstandsflächen, das gemeindliche Einvernehmen ver-
sagt. Das Baurechtsamt hat im Prüfungsverfahren festgestellt, 
dass in der Vergangenheit bereits Befreiungen vom Bebauungs-
plan „Auf dem Gries und Wiesle“ diesbezüglich erteilt wurden 
und müsste bei einer erneuten Ablehnung bei unveränderter 
Sach- und Rechtslage das gemeindliche Einvernehmen im Rah-
men der zu erteilenden Baugenehmigung ersetzen. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung wie 
vorgestellt zu. 
Der Beschluss wurde bei 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 

Antrag auf Baugenehmigung 
Abbruch des best. Wohn-Geschäftshauses sowie des Garten-
hauses und Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage  
In der Gemeinderatsitzung vom 24.06.2021 wurde das gemeind-
liche Einvernehmen versagt. 
Das Baurechtsamt hat im Prüfungsverfahren festgestellt, dass 
die Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nicht von den 
Vorschriften des BauGB gedeckt ist. Gründe, die eine Versagung 
des Einvernehmens tragen, liegen nach gegenwärtiger Auffas-
sung des LRA KN nicht vor. 

Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen in Bezug auf §34 
BauGB (Stellungnahme LRA KN): 
Die Erschießung des Bauvorhabens ist hinreichend gesichert 
und die Art (Wohngebäude) des Bauvorhabens fügt sich in die 
nähere Umgebung ein. Für das Einfügen in die Eigenart der nä-
heren Umgebung nach dem Maß der baulichen Nutzung sind 
die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung zueinan-
der in Beziehung zu setzen. Gebäude prägen ihre Umgebung 
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nicht durch einzelne Maßbestimmungsfaktoren, sondern erzie-
len ihre optische maßstabbildende Wirkung durch ihr gesamtes 
Erscheinungsbild. Daher ist kumulierend auf die absolute Größe 
der Gebäude nach Grundfläche, Geschosszahl und Höhe abzu-
stellen. Ein Vorhaben fügt sich dann nach dem Maß der bauli-
chen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein, wenn 
es dort Referenzobjekte gibt, die bei einer wertenden Gesamt-
betrachtung von Grundfläche, Geschosszahl und Höhe, bei einer 
offenen Bauweise auch nach dem Verhältnis der Freifläche, ver-
gleichbar sind. 
Eine erdrückende Wirkung des Vorhabens für die Nachbarschaft 
konnte vom Baurechtsamt nicht festgestellt werden, eine Verlet-
zung des Gebots der Rücksichtnahme ist nicht gegeben. 
Auch in bauordnungsrechtlicher Hinsicht entspricht das Vorha-
ben den geltenden Vorschriften, unter anderem werden die er-
forderlichen Abstandsflächen eingehalten. 
Sonstige bauordnungsrechtliche Verstöße konnten nicht festge-
stellt werden. Insbesondere hat das Landesamt für Denkmalpfle-
ge im Regierungspräsidium Stuttgart nach einer Ortsbegehung 
festgestellt, dass bei dem ehemaligen Waschhaus keine Kultur-
denkmaleigenschaft vorliegt. 
Es ist somit nicht erkennbar, dass das Bauvorhaben den von der 
Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten widerspricht. Der Bauherr hat damit einen Rechtsanspruch 
auf die Erteilung der Baugenehmigung gemäß §§58, 49 LBO. 
Bei einer erneuten Versagung des gemeindlichen Einverneh-
mens bei unveränderter Sach- und Rechtslage ist das Landrat-
samt verpflichtet, nach Lage der Akte zu entscheiden und das 
gemeindliche Einvernehmen im Rahmen der zu erteilenden Bau-
genehmigung zu ersetzen. 
Beschluss: (ein Gemeinderat erklärt sich für befangen) 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung wie 
vorgestellt zu. 
Der Beschluss wurde bei 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen abgelehnt. 

5. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Gottmadingen, 
Gailingen und Büsingen
Sachverhalt: 
Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans im Teilverwaltungs-
raum Gottmadingen wird durchgeführt, da die Gemeinde Gott-
madingen plant, die nördlich der Bundesstraße B34 dargestellte 
landwirtschaftliche Fläche auf ca. 2,8 ha als Gewerbefläche zu 
entwickeln. Am 26. April 2018 hatte der Gemeinsame Ausschuss 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden 
Gottmadingen, Gailingen und Büsingen den Aufstellungsbe-
schluss für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans beschlos-
sen. 
Die Flächenausweisung beschränkt sich auf eine Gewerbefläche-
nerweiterung eines bestehenden Industriebetriebs in unmittel-
barem räumlich-funktionalen Zusammenhang. 
Beschluss: 
a) Abwägungsbeschluss: 
 Die Behandlungsvorschläge der Verwaltung vom 25.01.2022 

hinsichtlich der Abwägung über die eingegangenen Stel-
lungnahmen der 

 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit werden beschlossen. 

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
b) Feststellungsbeschluss: 
 Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans bestehend aus 

dem Zeichnerischen Teil und der Begründung einschließ-
lich Umweltbericht in der Fassung vom 25.01.2022 wird 
festgestellt. 

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Einführung einer Parkplatzgebühr Strandbad  
Durch den Umbau sowie Pächterwechsels des Strandbads war 
eine Neuorganisation der Parkverhältnisse gewünscht. Der Bau-

ausschuss Strandbad hat über diese beraten und kam zu folgen-
dem Ergebnis: 
Es sollen Parkflächen eingezeichnet werden, um den Platz 
möglichst effizient zu nutzen. Die kostenlose Parkzeit soll zwei 
Stunden betragen, damit Gastronomiebesucher sowie der 
Stammtisch genug Zeit haben, ihre Getränke und Speisen zu 
konsumieren. Die Parkgebühr soll 1 € bzw. SFr pro Stunde be-
tragen und von Montag bis Sonntag 9 – 19 Uhr eingeführt wer-
den. Eine Jahresparkkarte zum Preis von 40 SFr soll angeboten 
werden, welche nur zusammen mit der Jahreskarte des Strand-
badeintritts erworben werden kann. So übersteigen die Kosten 
100 SFr für eine Saison nicht. 
Der Gemeindevollzugsdienst soll den Parkplatz regelmäßig 
(auch am Wochenende und an Feiertagen) kontrollieren. 
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt das Aufstellen eines Parkauto-

maten beim Parkplatz Strandbad.
2. Der Gemeinderat beschließt in der Zeit von 9:00 Uhr bis 

19:00 Uhr gebührenpflichtiges Parken einzuführen und die 
ersten beiden Stunden kostenfrei zu gestalten.

3. Der Gemeinderat beschließt eine Jahresparkkarte zum Preis 
von 40 SFr jedoch nur in Verbindung mit der Strandbadjah-
reskarte anzubieten.

Den Beschlüssen wurde einstimmig zugestimmt. 

Vergabe Gärtnerarbeiten Neubau Strandbadgebäude (Tisch-
vorlage)  
Im Zuge des Baufortschritts ist die Ausführung der Gärtnerarbei-
ten (Umgebungsarbeiten) zu vergeben. Die Ausführung ist be-
reits für Mitte März eingeplant. 
Die eingereichten Angebote wurden vom Planungsbüro geprüft. 
Es wird empfohlen dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu 
geben. Der Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu. 
Es wurden 7 Firmen angeschrieben, davon haben 5 eingereicht. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Gärtnerarbeiten an 
die Firma Schraff und Müller GmbH, Beringen. Dem Beschluss 
wurde einstimmig zugestimmt. 

Bericht aus den Ausschüssen  
Kindergarten 
Hauptamtsleiter Lukas Fendrich berichtet von dem kürzlichen 
Ausbruchsgeschehen im Kindergarten. Weshalb die Einrichtung 
und einzelne Gruppen, in Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt, für einige Tage geschlossen werden mussten. Mittlerwei-
le werden wieder in allen Gruppen die Kinder betreut und die 
Nachmittagsbetreuung soll auch in Kürze wieder aufgenommen 
werden. 

Bauprojekt Strandbad 
GR Martin Fuchs berichtet, dass der Bau sehr gut im Zeitplan läge. 
Das Dach sei gedeckt und 2/3 der Fassade wäre bereits fertig.

Bauprojekt Strandbadweg 
Die Vorsitzende berichtet, dass in der kommenden Woche ein 
Termin vor Ort stattfinde. Wie bereits in der vergangenen Sitzung 
erwähnt, soll es eine temporäre Zufahrt für die Anwohner sowie 
die Strandbadbaustelle geben und zeitweise soll auf der Junker-
strasse eine temporäre Ampelanlage aufgestellt werden, um den 
einspurigen Verkehr zu leiten.

Umbau Waldheim 
Die Vorsitzende berichtet, dass der Umbaubeginn kurz bevor-
stünde und man momentan auf die Küchenplanung des Päch-
ters warte.

Ausschuss für Exklavenfragen 
Die Vorsitzende informiert, dass das Schreiben von Herrn Dr. Volz 
jeweils an das Ministerium für Finanzen des Landes und des Bun-
des geschickt wurde. Darüber hinaus erhielten alle Landtagsab-



8 | MITTWOCH, 02. MÄRZ 2022    GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

geordnete und alle Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis 
ebenfalls eine Ausfertigung des Schreibens. Der Landtagsabge-
ordnete Herr Hans-Peter Storz hätte daraufhin ein zusätzliches 
Schreiben an den Minister aufgesetzt. Worauf er bereits eine 
Antwort erhalten habe. Diese fiel leider ernüchternd aus. Um das 
weitere Vorgehen zu besprechen, warte man nun auf die Ant-
wort des Bundesfinanzministeriums. 
Bericht aus der Verwaltung  
Ausschreibung Reinigung: 
Die Vorsitzende berichtet, dass seit Anfang des Jahres die neue 
Reinigungsfirma Vebego in der Gemeinde tätig sei und man sich 
seither in ständigem Austausch befinde. Dabei wurde festge-
stellt, dass es in der Ausschreibung ein Missverständnis zwischen 
Feuchtreinigung und Nassreinigung gab. Die Feuchtreinigung 
umfasse lediglich das Staubwischen mit einem getränkten Tuch. 
Nach Gesprächen mit Vebego könne in fast allen Bereichen die 
Feuchtreinigung kostenneutral durch die Nassreinigung ersetzt 
werden. Lediglich im Kindergarten müsse das Angebot um 580 
CHF pro Monat angepasst werden. Da hier eine tägliche Nassrei-
nigung durchzuführen wäre. 

Junkerstraße 26: 
Der Baubescheid für die Junkerstraße 26 ist bei der Gemeinde 
eingegangen. 

Bussituation Kohlfirststraße 
Hauptamtsleiter, Lukas Fendrich berichtet über den aktuellen 
Stand. Mittlerweile hat das Amt für Nahverkehr und Straßen 
eine Stellungnahme zur Situation abgegeben. Die vorgebrach-
ten Punkte betreffend dem Fahrerverhalten wurde mit dem be-
auftragten Verkehrsunternehmen besprochen und angemahnt. 
Hinsichtlich der zu engen Fahrbahn wurde vom Landratsamt 
das Szenario vor Ort nachgestellt und dokumentiert. Es wurde 
festgehalten, dass die Straße breit genug für den Begegnungs-
verkehr zwischen PKW und Linienbus sei. Zusätzlich hatte die 
Gemeinde auch das Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt kon-
taktiert. Hier soll im Zuge einer Verkehrsschau die Situation vor 
Ort eingeschätzt werden. Die Petitionsführer hatten für die Kohl-
firststraße eine Einbahnstraßenregelung gefordert. 

Variantenstudie Abwasserreinigung 
Das Resultate der Variantenstudie Zukunft Abwasserreinigung 
Büsingen-Dörflingen folgt, gemäß der Vorsitzenden, in der 
nächsten Gemeinderatssitzung. 

Geplante Termine 
Die Vorsitzende informiert über die anstehenden Termine:
•	 Gemeinderatstreffen mit Dörflingen, Gailingen und Büsingen soll 

am 09.06.2022 stattfinden.
•	 Die Klausurtagung ist am 12.03.2022 von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr 

geplant.
•	 Delegierte des Staatsministeriums aus Stuttgart besuchen am 

18.03.2022 Schaffhausen und Büsingen
 
Fragemöglichkeit für Zuhörer
Ein Zuhörer macht nochmals auf die bestehenden Gegenstim-
men gegen das Bauvorhaben auf Flurstück Nr. 70 aufmerksam. Er 

fühlt sich nicht gehört und ist enttäuscht von der Gemeinde. Auf 
Rückfrage zur möglichen Handhabe verdeutlicht die Vorsitzende 
den bestehenden Rechtsanspruch der Bauherren. Hierbei könne 
sich die Gemeinde nicht über das Gesetz stellen. Gemeinderat 
Helmut Waldvogel ergänzt und verdeutlicht nochmals den Un-
terschied der Bürgerbeteiligung in der Schweiz und in Deutsch-
land. 
 
Eine weitere Zuhörerin erkundigt sich, weshalb es keine Rück-
meldung auf den Einspruch gegen das Bauvorhaben auf Flur-
stück Nr. 70 gab. Gemäß der Vorsitzenden müsse die Rückmel-
dung vom Landratsamt erfolgen. Ihr sei allerdings nicht bekannt, 
weshalb sich das Landratsamt noch nicht geäußert hätte. 

Büsingen hat eine neue Straße:  
den St.-Michael-Weg 
Unser Bauhofmitarbeiter Christoph Egg montierte das Straßen-
schild für den neuen Weg oberhalb des Fußballplatzes. Dieser 
entstand durch den Neubau des FC Clubhauses und wurde nun 
endlich benannt. Ein Dankeschön an die Anwohnerin für den Na-
mensvorschlag. 

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Sanierung Strandbadweg 28.02.-29.04.2022 
Aufgrund der Sanierung des Strandbadweges ist die Zufahrt zu 
den Gebäuden sowie zum Strandbadparkplatz vorübergehend 
unterbrochen. Für die Anwohner wird eine temporäre Zufahrt 
eingerichtet. 

Sanierungsbereich

In der Woche 9 und voraussichtlich in der Woche 17 wird die Jun-
kerstraße auf Höhe Strandbadweg während jeweils 3 Tagen ein-
spurig mit einer Ampelanlage geführt. Die Bushaltestelle Strand-
badweg wird während dieser Zeit nicht bedient werden können. 
Achten Sie auf die Beschilderung. Bei Fragen zu den Baumaß-
nahmen wenden Sie sich bitte an unser Hauptamt, Technischer 
Bereich, Frau Marina Brain. Vielen Dank für Verständnis. 
 

 

 

Ampelsituation	und	Verkehrsführung	Junkerstr./Bereich	Strandbadweg

 

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN

Freiwillige Feuerwehr
Können wir bald wieder normal starten? 
Liebe Büsinger, 
wie sehr wünschen wir uns alle, dass uns Corona loslässt und wir 
viele Einschränkungen wieder abbauen und loswerden können. 
Gerade als Feuerwehr haben wir vom Land/Bezirk recht strenge 
Vorgaben erhalten, damit möglichst viele Einsatzkräfte einsatz-
bereit bleiben und wir uns nicht bei Übungen oder gesellschaft-
lichem Zusammensitzen gegenseitig anstecken. So waren die 
kameradschaftlichen Aktivitäten sogar verboten - und diese er-
satzweise online durchführen – naja. So haben wir, abgesehen 
von den zahlreichen körperlich schweren Unwettereinsätzen im 
2021, uns bei Ausbildungen mit Masken geschützt, sind mög-
lichst im Freien geblieben und haben nur für die Einsatzfähigkeit 
relevante andere Aufgaben durchgeführt. 

Auch uns hat Corona sicher über die lange Zeit zugesetzt und 
wir sollten das ein oder andere nachholen und wieder anzahlmä-
ßig zunehmen. Aus dem Grund suchen wir natürlich auch immer 
neue Kameradinnen und Kameraden, welche uns voller Motivati-
on unterstützen. Und schneller als über die Feuerwehr kann man 
auch kaum in alle Bereiche in Büsingen Kontakte knüpfen – ge-
ben und nehmen. 

Wer Freude an Technik und Kameradschaft hat und Gutes tun 
möchte (oft in höchster Not), ist bei uns genau richtig. Auch 
wenn wir eine kleine Feuerwehr sind, versuchen wir gute Technik 
zu haben und werden dort auch dankenswerterweise gut von 

Unsere nächsten Termine
Monat Tag Zeit Anlass Ort Verein/Veranstalter

 März 5. Narrenbaumstellen Bürgerhaus Narrenzunft Hobelgeiss

Die Termine gelten immer unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit nach Coronaregeln.

der Gemeinde unterstützt, sowie investieren in gute Ausbildung 
in der Feuerwehr Büsingen: das was gut ist und uns unterstützt, 
nehmen wir auf und optimieren es für uns. 

Wer mitmachen möchte oder einfach mal zuschauen möchte – 
einfach an einem oder mehreren der folgenden Termine teilneh-
men (oder schreiben). Vorkenntnisse sind nicht notwendig – nur 
der Wunsch zählt. 
 
PS: bei Bränden und Notfällen immer erst die 112 oder 
0049 7732 19222 wählen! 

Bleiben Sie gesund. 
 

********** 

Nächste Termine: 
14.03.2022, 20:00 Uhr 
Feuerwehrhaus: Grundlagen und Schläuche 

28.03.2022, 20:00 Uhr 
Feuerwehrhaus: Atemschutz und Fahrzeugkunde 
 

Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de 
www.feuerwehr-buesingen.de 
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Narrenzunft Hobelgeiss
Narrenbaumpflanzen mit kleinem Umzug 

- für Gross und Klein- 
Wir, die Narrenzunft Hobelgeiss können endlich, nach langer 
Pause, wenigstens eine kleine Fasnacht veranstalten. Zusammen 
haben wir uns Gedanken gemacht, wie und was gemeinsam - 
trotz Corona - möglich ist. 

Dieses Jahr ist alles anders - wir pflanzen am Samstag, 
den 05.03.2022 um 14.00 Uhr 

den Narrenbaum auf dem Rathausplatz. 

Vorab wird es einen kleinen Narrenbaum-Umzug geben, Start 
hierfür ist in der Herblingerstraße/Kapellenweg (Neubaugebiet) 
um 13.45 Uhr. Wir laufen von dort in Richtung Rathaus. Alle Kin-
der und Eltern sind herzlich eingeladen, mitzulaufen. Wir freuen 
uns auch über viele Zuschauer. 

Beim Narrenbaumpflanzen wird eine Gugge spielen aber vor-
her wird uns DJ Uwe ordentlich einheizen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt - Getränke und Leckeres vom 
Grill. Bereits im Vorfeld haben wir mit der Schulde und dem 
Kindergarten Büsingen einen Malwettbewerb organisiert. Die 
Kunstwerke werden an diesem Tag ausgestellt und dürfen gerne 
bestaunt werden. 

Das ist natürlich nicht alles. Es wird für die Kinder eine Konfet-
tischlacht und eine Platzparty für Gross und Klein geben. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und Freunde, die mit uns 
die Fasnacht wieder aufleben lassen. 

Es freut sich die Narrenzunft Hobelgeiss Büsingen e. V. 
Geissli Mäh 

Die	zu	dem	Zeitpunkt	geltenden	Corona-Regeln	müssen	eingehal-
ten	werden. 

 
 

Frauenverein Büsingen
!! Achtung Terminänderung!! 
Die geplante Generalversammlung am 28. März 2022 wird auf 
ein späteres Datum verschoben. 
Die Einladung an die Mitglieder erfolgt schriftlich und wird im 
Gemeindebrief rechtzeitig angekündigt. 

Mit freundlichen Grüßen 
S. Ringling  
Präsidentin 

Fussballclub Büsingen
Auf Augenhöhe... 
... spielte sich die Partie der Damen des FC Diessenhofen gegen 
das graue Ballett des FC Büsingen ab. Nicht in körperlicher, son-
dern in spielerischer Hinsicht. Angesichts dessen, dass die 2.-Li-
ga-Equipe im Februar auf dem Kirchberg trainiert, wurde kurzer-
hand ein Match gegen die hiesigen Senioren abgemacht. Das 
Resultat von 3 zu 0 für die FCB-ler war Nebensache, Spass haben 
war angesagt. Hätten die Damen mehr Kraft auf den Boden ge-
bracht, ein Unentschieden wäre ohne weiteres möglich gewe-
sen. Hochkaräter waren genügend vorhanden. 

Zwei Highlights sind an diesem stürmischen Abend hervorzuhe-
ben. Bereits in der 12. Minute musste der Match vom Schiedsrich-
ter unterbrochen werden. Eine gelbe, unschuldige Kröte hatte 
sich im Strafraum der Büsis verirrt. Durch unseren Torhüter 
Tommy (dieser hatte Handschuhe an), wurde das Tier in die nahe 
gelegene Naturschutzzone transportiert. Zum Zweiten, es muss-
te während den ganzen 3600 Sekunden kein einziges Foul gepfif-
fen werden... 

Heinz Wipf 

PRIMO-MITTEILUNGSBLÄTTER

IMMER AM BALL BLEIBEN!
Mit Ihrem wöchentlich erscheinenden Mitteilungsblatt versäumen Sie nichts. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de
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Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 07734/97343 
Bei seelsorgerischen Anliegen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: www.buesingen-gailingen.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 
Euro-Konto: 
IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45 BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto: 
IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 BIC: POFICHBEXXX 

Monatsspruch 
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; 
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen. 
Epheser 6,18 
 
Corona-Regelung 
Es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln. 

Gottesdienste und Veranstaltungen im März 
Freitag, 4. März Gottesdienst zum Weltgebetstag 
16.00 Uhr  Büsingen  Dorfkirche 
 
Sonntag, 6. März, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / V. Biegler) 
9.30 Uhr  Büsingen  Dorfkirche 
10.30 Uhr  Gailingen  Friedenskirche 
 
Sonntag, 13. März, Musikalische Morgenfeier 
(Pfr. Stahlmann / E. Höhn und die Schola Lucke) 
9.30 Uhr  Büsingen  Dorfkirche 
In Gailingen kein Gottesdienst – Wir laden die Gailinger herzlich 
ein nach Büsingen zu kommen. 
 
Sonntag, 20. März, Gottesdienste (B. Neußer / E. Höhn) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 
 
Freitag, 25.3., Taizé-Andacht (Pfr. Stahlmann / T. Wezstein) 
21.00 Uhr Büsingen Bergkirche 
 
Sonntag, 27. März, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / E. Bollinger) 
9.30 Uhr  Büsingen  Dorfkirche 
10.30 Uhr  Gailingen  Friedenskirche 
 
Sonntag, 3. April, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
9.30 Uhr  Büsingen  Dorfkirche 
10.30 Uhr  Gailingen  Friedenskirche 

Veranstaltungen 
Ökumenischer Weltgebetstag 
- Herzliche Einladung 
Freitag, 4. März 
16 Uhr Dorfkirche 
Die Liturgie des WGT kommt in 
diesem Jahr aus England, Wa-
les und Nordirland. Die Bevöl-
kerung dort ist multiethnisch, 
multikulturell und multireligi-

ös. Die Verfasserinnen der Liturgie freuen sich über die kulturelle 
Vielfalt ihres Landes; sie bringen in ihrer Feier aber auch die Pro-
bleme großer sozialer Unterschiede und die Ausgrenzung von 
Menschen zur Sprache. 
Der Titel der Liturgie ist ein Zitat aus Jeremia 29,11. Es ist Gottes 
Verheißung an Menschen in der Fremde, fern ihrer Heimat. Die 
Verheißung richtet sich in der heutigen Zeit auf der ganzen Welt 
an die Ausgegrenzten und Ausgestoßenen, die da, wo sie woh-
nen, keine Heimat haben. 

 
ANDI WEISS 
„Gib alles, nur nicht auf!“ 
SCHAFFHAUSEN * HABER-
HAUS 
DONNERSTAG 31.3.2022 
20.00 UHR 
Eintritt 10 SFr/€ 
Eine Kick-Off-Veranstaltung 
zum Bodenseekirchentag 
Schaffhausen 2022 

Das neue Album von Andi Weiss steckt bis zum Rand voll mit gu-
ter Musik. Sage und schreibe 18 neue deutschsprachige Ermuti-
gungslieder. Mit dem Albumtitel „Gib alles, nur nicht auf!“ macht 
Andi Weiss sein Herzensanliegen zur Herzensbotschaft. Jeder 
Satz, jede Note ruft dem Zuhörer zu: „Du bist größer als deine 
Angst“ und „Es ist ein Glück, dass es dich gibt.“ Andi Weiss ist seit 
mehr als 10 Jahren auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltun-
gen im gesamten deutschsprachigen Raum als Songpoet und 
Geschichtenerzähler unterwegs. Andi Weiss gibt mit ihnen den 
flüchtigen Momenten des Lebens ein Gesicht. Eines, in dem sich 
jeder wiedererkennt 
 
Ihr	Pfarrer	Matthias	Stahlmann 

 
Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Gailingen 
Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten 
 
Im März 2022: 
 
Mittwoch, 02. März 2022 Aschermittwoch 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier mit Aschenausteilung 
	 	 Verkauf	der	kirchlichen	Fasten-Kalender	
	 	 für	2.50	€ 
Samstag, 05. März 2022 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Dienstag, 08. März 2022  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für Mar-

got Hauser; Gedächtnis nach sechs Wochen 
für Christophorus Keiser) 

Freitag, 11. März 2022 
18.30  Gailingen Kreuzwegandacht 
Sonntag, 13. März 2022 
 9.00  Gailingen Auftanken – Wort-Gottes-Feier 
Freitag, 18. März 2022 
18.30  Gailingen Kreuzwegandacht 
Samstag, 19. März 2022  
10.15  Gailingen Eucharistiefeier in den Kliniken Schmieder 
Sonntag, 20. März 2022 
09.00  Gailingen Eucharistiefeier 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Dienstag, 22. März 2022  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für Her-

mann Zolg; Gedenken an Brunhilde Auer, 
Sofie Timeus) 

Freitag, 25. März 2022 Verkündigung des Herrn 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier 
Samstag, 26. März 2022 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Dienstag, 29. März 2022  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier 
 
Teilnahme Gottesdienste 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weiterhin bitten wir Sie Abstand 
zu halten und nur die freigegebenen Plätze in den Kirchen zu 
nutzen. Bitte orientieren Sie sich an der Beschilderung. Während 
des Gottesdienstes ist eine Mund-Nasen-Maske verpflichtend. 
Bitte nur FFP2-Masken tragen! Gemeindegesang mit Maske ist 
gestattet. Die Verpflichtung zur Datenverarbeitung / Kontakt-
nachverfolgung entfällt. 
Danke an alle Helfer!! 
Bleiben Sie gesund! Ihr Seelsorgeteam 
 
Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Unter Beachtung der aktuellen Regelungen zum Infektions-
schutz 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 

E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in 
Gottmadingen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 
 

 

Evangelische-methodistische Kirche
Programm März 2022 
Fr., 4. 
16.00 Ökum. Weltgebetstag (Dorfkirche) 
So.	6.
kein	Gottesdienst	
So., 13. 
20.00  Gottesdienst mit Abendmahl (Markus	Allenbach) 
So.,	20.	
kein	Gottesdienst	
So., 27. 
20.00  Gottesdienst (Markus	Allenbach) 

Kontakt 
Gottesdienste 
Pfarrer Markus Allenbach, Parkstrasse 24, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 44 78 markus.allenbach@methodisten.ch 

LANDRATSAMT INFORMIERT

Landkreis bietet Tätigkeit als 
Interviewer für den Zensus an 
LANDKREIS KONSTANZ – Das Landratsamt Konstanz bie-
tet noch etwa 150 Bürgerinnen und Bürgern eine Tätigkeit 
als Interviewer zur Durchführung der Befragungen für die 
Volkszählung Zensus 2022 an. Die ehrenamtliche Tätigkeit 
wird mit einer attraktiven Aufwandsentschädigung vergü-
tet. Je nach Gebietsgröße und Anzahl der befragten Perso-
nen sind dies bis zu 1.000 Euro – und zwar steuerfrei. 
 
Die freiwilligen Interviewer werden von der Zensus-Erhebungs-
stelle des Landkreises für die Befragungen geschult und be-
vorzugt in der eigenen Wohn- oder einer Nachbargemeinde 
eingesetzt. Die kurzen Interviews anhand eines Fragebogens 
finden während der Sommermonate kontakt arm an den Haus-
türen statt. Die Zeiteinteilung von Mitte Mai bis Anfang August 
ist dabei bis auf wenige Vorgaben frei. Vorausgesetzt werden Zu-
verlässigkeit und Genauigkeit, Verschwiegenheit, zeitliche Flexi-
bilität und Mobilität, sympathisches und freundliches Auftreten, 
gute Deutschkennt nisse (weitere Sprachkenntnisse sind von Vor-
teil) sowie Volljährigkeit. 
 
Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann sich an das Landrat-
samt wenden: Landratsamt Konstanz, Erhebungsstelle Zensus 
2022, Otto-Blesch-Straße 49, 78315 Radolfzell, T. +49 7531 800-
2022, Zensus@LRAKN.de. Anzugeben sind eine E-Mailadresse, 
der vollständige Name, die Adresse, das Geburtsdatum und eine 
Kontaktmöglichkeit. 
 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.LRAKN.de/zensus2022. 
 
 
 

Digitaler Elternabend zur  
Medienerziehung von Kindern 
und Jugendlichen 
LANDKREIS KONSTANZ – Medien wie das Smartphone, das 
Tablet, die Spielkonsole sowie die Nutzung von sozialen 
Netzwerken und Streaming-Diensten haben – durch die 
Pandemie verstärkt – enorm an Bedeutung gewonnen. Der 
digitale Elternabend bietet Hilfestellungen für eine verant-
wortungsvolle Medienerziehung. 
 
Wie können Eltern dafür Sorge tragen, dass Medienerziehung ge-
lingt? Was spielt sich eigentlich bei WhatsApp, Instagram, TikTok 
und Co. ab? Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste eigene 
Smartphone? Welches Vorbild geben wir ab, wenn unser eigener 
Tag vom Smartphone bestimmt wird? Diese und viele weiteren 
Fragen rund um eine verantwortungsvolle Me dienerziehung 
werden in 14 kompakten Videoeinheiten von circa jeweils 20 
Minuten aufgegriffen. Clemens Beisel, Sozialpädagoge und 
Medienrefe rent, informiert, sensibilisiert und gibt praktische 
Tipps im Rahmen des digitalen Elternabends. 
Der digitale Elternabend ist besonders interessant für Eltern von 
Kindern der Klassenstufen drei bis acht, jedoch auch für alle an-
deren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten. 
Eltern und pädagogische Fach kräfte sowie weitere Interessier-
te erhalten kosten los die Zugangsdaten zum digitalen Eltern-
abend beim Landkreis Konstanz über die Telefonnummer 01731 
8001787 oder per Mail über gesundheitsfoerderung@lrakn.de. 
Der digitale Elternabend ist Teil des landkreisweiten Projektes 
„Wege in die Sucht – Wege aus der Sucht“, in dem zu verschiede-
nen Themen der Sucht ge fährdung und Suchtbehandlung durch 
vorwiegend digitale Veranstal tungs formate informiert wird. Alle 
Informationen dazu können über die Home page www.wiswas.
de abgerufen werden. 
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Angebote in Trauerbegleitung in der Region
1. Trauertage im Kloster Hegne vom 11. – 13. April 2022
„Der Weg allein zum Haus zurück ...“ 
Die Theodosius Akademie im Kloster 
Hegne bietet in Kooperation mit der 
Seelsorge im Hegau-Bodensee-Klini-
kum Trauertage für Frauen und Män-
ner an, die einen geliebten Menschen 
durch den Tod verloren haben. 
Vieles verändert sich, wenn ein 
Mensch stirbt, der bisher mit uns ge-
lebt hat. Der Tod beendet ein Leben, 
nicht aber die Beziehung zu einem 
geliebten Menschen. In der Trauer 
kann Trost wachsen und neue Kräfte 
erwachen, die Vertrauen in das Leben 
schenken. 
Begleitet wird die Gruppe von Waltraud Reichle (Klinikseelsorge 
Singen) und André Böhning (Geistlicher Begleiter und systemi-
scher Coach).
 
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Kloster Hegne – Theodosius Akademie
D-78476 Allensbach-Hegne, 
Tel. 07533.807-700, E- Mail: info@theodosius-akademie.de 
www.theodosius-akademie.de

2. Qualifizierungskurs in Trauerbegleitung 
Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt, Diözesanstelle Bodensee-Ho-
henzollern und die Theodosius Akademie bieten einen Qualifi-
zierungskurs in Trauerbegleitung an. 
Der Kurs beinhaltet 
ein Modul 1 mit einem Basiskurs in Gesprächsführung und 
ein Modul 2 mit der der Qualifizierung in Trauerbegleitung. 
Beginn der Ausbildung ist am 4. März. Die Termine und Inhalte 
der Ausbildung sind zu finden auf der Homepage der Diözesan-
stelle unter www.esa-dioezesanstelle.de/bh 
Andre Böhning (Modul 1), Regina Böck (Modul 1 und 2) und 
Waltraud Reichle (Modul 2) leiten den Kurs. 
Anmeldung: Theodosius Akademie / Kloster Hegne, Konradistra-
ße 2a, 78476 Allensbach, Tel. 07533.807-700, E- Mail: info@theo-
dosius-akademie.de 
Die Module 1 + 2 können auch einzeln belegt werden. Vorausset-
zung für den Grundkurs Trauerbegleitung ist jedoch eine Qualifi-
kation in Gesprächsführung/Seelsorge. 

 
 

Denkmalschutzpreis für priva-
te Eigentümer ausgeschrieben 
Der Schwäbische Heimatbund und der 
Landesverein Badische Heimat loben 
zum 37. Mal den Denkmalschutzpreis 
Baden-Württemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Er-
haltung und Neunutzung historischer Gebäude in den Mittel-
punkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld von 
insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur 
Verfügung stellt. 

Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude 
der Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre zurück-
liegt. Auch beteiligte Architekten und weitere Experten können 
bis Anfang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müs-
sen nicht zwingend unter Denkmalschutz stehen 

Der Preis unter der Schirmherrschaft von Ministerin Nicole Ra-
zavi will die Vielfalt und Besonderheiten der Baukultur in Ba-
den-Württemberg sowie das Engagement zu deren Erhaltung 
hervorheben und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht von 
mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprägenden Bauten des 20. 
Jahrhunderts. 

„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch gewach-
sene Gestalt des Gebäudes innen wie außen so weit wie möglich 
bewahrt wurde. Das schließt zukunftsweisende und beispielhaf-
te Umnutzungen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich 
denkmalgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd Langner, Geschäfts-
führer des Schwäbischen Heimatbundes und Mitglied der Fach-
jury. 

Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Archi-
tekten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentü-
mern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht. 
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2022. Weitere Informationen 
sowie die Broschüre mit allen notwendigen Angaben zur Aus-
schreibung finden sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die 
öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2023 statt. 
 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

  

Kontakt: 
Schwäbischer Heimatbund e.V. 

Weberstraße 2  |  70182 Stuttgart 
Telefon 0711 23942-0 

post@denkmalschutzpreis.de 
www. denkmalschutzpreis.de 
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AUS DER NACHBARSCHAFT
 

 
Gemeinde Jestetten  
Stellenausschreibung  
für die Kläranlage 

 
Die Gemeinde Jestetten (5.300 EW) stellt zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

 
          Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
      (oder vergleichbare technische Ausbildung) 

 
ein. 

 
Die Sammelkläranlage ist für 6.600 EW ausgelegt und verfügt über ei- 
ne mechanische, biologische und chemische Reinigungsstufe mit 
Faulturm und mobiler Schlammpressung. Das Aufgabengebiet 
umfasst den alleinigen Betrieb der Kläranlage sowie die Überwachung 
und Mitarbeit an den gesamten Entwässerungsanlagen und 
Regenüberlaufbecken. 

 
Wir erwarten 
- Qualifizierte Berufsausbildung für Abwassertechnik oder im Be- 

reich Elektronik, Metallbau oder Maschinenbau mit guten Kennt-
nissen im Bereich der EDV und in der Steuerungs- und Re- 
geltechnik, 

- Selbständiges und flexibles Arbeiten, Sorgfalt, Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit, 

- Bereitschaft zur Wahrnehmung von Rufbereitschaftsdienst und 
Wochenenddiensten (im 14-tägigen Rhythmus) 

- Führerschein Klasse B. 
 
Wir bieten 
- eine leistungsgerechte Vergütung (TVöD), 
- ein unbefristetes, sicheres Arbeitsverhältnis, 
- eine angemessene Einarbeitung, 
- ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, 
- Unterstützung beim Wohnortwechsel. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angaben des frühestmöglichen 
Eintrittstermins bis zum 31. März 2022 an die Gemeindeverwaltung 
Jestetten, Hombergstraße 2, 79798 Jestetten, gerne auch 
elektronisch. Fragen beantwortet Ihnen gerne Ortsbaumeisterin 
Alexandra Fischer, Tel. 07745 9209-31, E-Mail:  
alexandra.fischer@jestetten.de oder Hauptamtsleiterin Ina Fischer, Tel. 
07745 9209-22, E-Mail: ina.fischer@jestetten.de. 

 

Gemeinde Jestetten

Stellenausschreibung für die Kläranlage 
 

Die Gemeinde Jestetten (5.300 EW) stellt zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

 Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
(oder vergleichbare technische Ausbildung) 

 
ein. 

 
Die Sammelkläranlage ist für 6.600 EW ausgelegt und verfügt 
über ei- ne mechanische, biologische und chemische Reini-
gungsstufe mit Faulturm und mobiler Schlammpressung. Das 
Aufgabengebiet umfasst den alleinigen Betrieb der Kläranlage 
sowie die Überwachung und Mitarbeit an den gesamten Ent-
wässerungsanlagen und Regenüberlaufbecken. 
 
Wir erwarten
•	 Qualifizierte Berufsausbildung für Abwassertechnik oder im 

Be reich Elektronik, Metallbau oder Maschinenbau mit guten 
Kennt-nissen im Bereich der EDV und in der Steuerungs- und 
Re- geltechnik,

•	 Selbständiges und flexibles Arbeiten, Sorgfalt, Genauigkeit, Zu-
verlässigkeit,

•	 Bereitschaft zur Wahrnehmung von Rufbereitschaftsdienst und 
Wochenenddiensten (im 14tägigen Rhythmus)

•	 Führerschein Klasse B.

Wir bieten
•	 eine leistungsgerechte Vergütung (TVöD),
•	 ein unbefristetes, sicheres Arbeitsverhältnis,
•	 eine angemessene Einarbeitung,
•	 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
•	 Unterstützung beim Wohnortwechsel.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmögli-
chen Eintrittstermins bis zum 31. März 2022 an die Gemeinde-
verwaltung Jestetten, Hombergstraße 2, 79798 Jestetten, 
gerne auch elektronisch. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Ortsbaumeisterin 
Alexandra Fischer, Tel. 07745 9209-31, E-Mail: 
alexandra.fischer@jestetten.de oder Hauptamtsleiterin 
Ina Fischer, Tel. 07745 9209-22, 
E-Mail: ina.fischer@jestetten.de.



Praxis
Dr. med. Michael K. Psczolla

Arzt für Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren
Hauptstrasse 6-10, D - 78262 Gailingen

Tel. +49 (0)7734-97191, Fax 97190
Mobil +49 (0)171 34 54 154

dr.psczolla@t-online.de

Die Praxis ist wegen Urlaub geschlossen:
Montag, 14. März 2022

bis einschliesslich
Samstag, 19. März 2022

Vertretung werktags:
Praxis Dr. Kästner, Tel. 07734-98915

Nachts und am Wochenende: 
Ärztliche Notfallpraxis Tel. 116 117

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen An-
zeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontoverein-
barungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das 
mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf-
einanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht 
rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen.

Bitte Aktionscode P-2022-01 bei der Anzeigenbestellung angeben.

UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7)
bis 28.04.22 (KW17) gültig.

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%

Giftiges Blut, Kriminalroman, 
Uwe Trostmann
Paperback, 978-3-347-17387-3, Preis: 11,00 €
Hardcover, 978-3-347-17388-0, Preis:18,00 €
e-Book, 978-3-347-17389-7, Preis: 8,00 €
Kindle Amazon Ausgabe, Preis: 8,00 €

GIFTIGES BLUT
Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 
Koff erraum miteinander zu tun – au-
ßer dass sie alle ein markantes Zei-
chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 
Foster an der nördlichen Küste von 
Schottland die Untersuchungen auf-

nehmen, werden weitere Frauen in England umgebracht. Alle wur-
den mit dem Gift des Bilsenkrautes getötet. Nach längerer Fahndung 
und Verfolgung können die Inspectoren den Täter festnehmen, trotz-
dem geht das Morden nach dem gleichen Muster weiter: diesmal an 
jungen Männern. Werden Steve Brennan und Roberta Foster dieses 
Mysterium aufklären?

Schottland die Untersuchungen auf-

Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 
Koff erraum miteinander zu tun – au-
ßer dass sie alle ein markantes Zei-
chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 

nehmen, werden weitere Frauen in England umgebracht. Alle wur-
den mit dem Gift des Bilsenkrautes getötet. Nach längerer Fahndung 
und Verfolgung können die Inspectoren den Täter festnehmen, trotz-

Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 

chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 
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Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de
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Ein Job mit den Kleinsten 
ist für Sie das Größte?

Dann suchen wir Sie als

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)

in unserer Kinderkrippe „Zwergenstüble“
in Vollzeit

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie 
auf www.gailingen.de. 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Leiterin 
des Zwergenstüble, Frau Alexandra Langer unter 
Tel.: 07734 / 939 508 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 
zum 11.03.2022 an die Gemeinde Gailingen am 
Hochrhein, Herr Steffen van Wambeke, Haupt-
straße 7, 78262 Gailingen am Hochrhein oder per 
E-Mail an steffen.vanwambeke@gailingen.de. 

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601



Gartenhilfe Büsingen 
Wir suchen jemanden, der sich ca. 8 - 10 Std./ Woche in der Junkerstraße, Büsingen, 

hauptsächlich um Pflanzen und Bäume kümmert sowie in der Lage ist, Erde und schwere 
Gegenstände auf dem Grundstück zu bewegen. Je nach Fähigkeit oder Erfahrung  

mit solchen Arbeiten können wir zwischen 10 und 20 Euro pro Stunde zahlen. 
Die Tätigkeit ist für Teilzeitbeschäftigte, Studenten, Rentner oder jemanden, 

der etwas dazuverdienen möchte, geeignet. Arbeitstage und -zeiten sind flexibel. 
Tel. 07734 936 6248, Email: rosenkompass@gmail.com

Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuch

Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Ab sofort stellen wir wieder ein:
• Frühstücksservice m/w/d

• Rezeptionsmitarbeiter m/w/d
• Housekeepingmitarbeiter m/w/d

• Küchenhilfe m/w/d
Gerne stellen wir auch Studierende, Schüler oder Praktikanten ein!

Für unseren Gasthof Hirschen suchen wir einen  

Koch/Köchin
Wir bieten genug Arbeit, einen fairen Lohn und ein super Team!

Bewerbungen und Fragen bitte an info@hotelrheingold.de

Wir freuen uns auf dich!  •  Familie Dobler & Team

Ehrenamtliche Mitarbeitende gesucht!
Wir bieten: 
- eine umfassende Ausbildung in Kommunikation u. Beratung
-  ein offenes Team aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen  

Mitarbeiter*innen
- schöne Dienstzimmer
- fortwährende Fortbildungsmöglichkeiten
- festliche Events zum geselligen Austausch im Jahresverlauf

Wir suchen:
- Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten
-  Menschen, die ihre Aufgabe darin sehen, zuzuhören und 

 zu begleiten
-  Menschen, die die Möglichkeit haben, Tag- und Nacht-

dienste zu übernehmen
-  Menschen, die über eine stabile, seelische und körperliche  

Verfassung verfügen
- Menschen, die mobil und flexibel sind

Für weitere Auskünfte:
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V.
Bernadette Augustyniak u. Tobias Walkling
Telefon 07531 27778
Email info@telefonseelsorge-konstanz.de





ACHTUNG ZAHNGOLD   
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Benötigen Sie eine ausführliche, persönliche Beratung? 

WIR SIND FÜR SIE DA! Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11



Elektroniker / Elektromeister / Techniker (m/w/d)
Ihre Aufgabe
•	 Herstellung, Montage und Prüfung von elektrischen Lüfterantrieben mit  

Hochspannungsmotoren (800 V)
•	 Aufbau, Durchführung und Überwachung von Validierungstests für Komponenten  

und Baugruppen nach Vorgaben
•	 Instrumentierung von Mustern und Prüfständen für Messaufgaben
•	 Planen, Einrichten und Betreiben verschiedener Prüfeinrichtungen
•	 Analyse und Detailuntersuchungen von Prüflingen nach internen Tests oder  

nach Abschluss von Fahrzeugtests
•	 Eigenständige Dokumentation von Ergebnissen
•	 Mitarbeit an 8D-Prozessen zur Ermittlung von Fehlerursachen und Definition  

von Abstellmaßnahmen
•	 Organisieren oder Durchführen der regelmäßigen Wartung und Kalibrierung von Prüf- und 

Messgeräten, Prüfständen und Datenerfassungssystemen

Ihr Profil
•	 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektro / Elektronik mit Weiterbildung 

zum Techniker oder Meister (z.B. Elektriker, Elektroniker für Betriebstechnik oder  
Automatisierungstechnik, Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker oder vergleichbar) (m/w/d)

•	 Theoretische und praktische Kenntnisse als Elektrofachkraft (EFK) wünschenswert
•	 Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen aus den Bereichen Elektromotoren, Regelung,  

Steuerung und Leistungselektronik 
•	 Erfahrungen aus der Herstellung und Prüfung solcher Produkte
•	 Kenntnisse und Erfahrungen mit Steuerungs- und Prüfsoftware
•	 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wollen Sie die Zukunft des Automobils maßgeblich mitgestalten?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
BorgWarner Cooling Systems GmbH  ·  Herr Mícheál Maher
Planckstr. 4+6, D-88677 Markdorf  
Telefon: +49 7544 969 0
HRMarkdorf@borgwarner.com
www.borgwarner.com

Intelligentes Hybridsystem oder modernster Elektroantrieb?
BorgWarner bestimmt die Entwicklung der Antriebssysteme von heute und morgen maßgeblich mit. Unse-
re Vision ist eine saubere, energieeffiziente Welt. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Energieverbrauch 
und Abgasemissionen reduzieren und gleichzeitig die Fahrdynamik verbessern. Als führender Hersteller 
von Antriebslösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge unter-
stützen wir die Automobilindustrie dabei, umweltschonende und effiziente Technologien für PKW, leichte 
und schwere Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen zu verwirklichen.

Benötigen Sie eine ausführliche, persönliche Beratung? 

WIR SIND FÜR SIE DA! Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11


